
NRW - unfreiwilliger Unterhang durch zu wenig
Stunden im Stundenplan (Beamte)
Beitrag von „Nitram“ vom 16. März 2017 22:11

Hallo chilipaprika,

ich glaube, die Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2
SchulG §2 Absatz (4) ist dein Freund - oder Feind.

Regelung NRW:

Zitat

(4) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer Lehrerin oder eines Lehrers kann
vorübergehend aus schulorganisatorischen Gründen um bis zu sechs Stunden über-
oder unterschritten werden. Eine Überschreitung um mehr als zwei Stunden soll in der
Regel nicht ohne Zustimmung der betroffenen Lehrkrafterfolgen, wenn sie über zwei
Wochen hinaus andauert. Die zusätzlich oder weniger erteilten Unterrichtsstunden sind
innerhalb des Schuljahres auszugleichen, ausnahmsweise im folgenden Schuljahr.

Nur falls jemand fragt: Für "uns" hier in RLP regelt das die Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung §7:

Zitat

Aus Gründen der Schul- oder Unterrichtsorganisation kann längstens für ein Schuljahr
die Schulleiterin oder der Schulleiter die Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft mit
deren Einverständnis um bis zu 2 Wochenstunden, in Einzelfällen darüber hinaus,
erhöhen oder verringern; in diesem Fall erhöht oder verringert sich die nach § 2 Abs. 1
in Verbindung mit den §§ 3 bis 6 maßgebliche Unterrichtsverpflichtung der Lehrkraft.
Diese Abweichung ist möglichst im nächsten Schulhalbjahr, spätestens im nächsten
Schuljahr auszugleichen. Entscheidungen der Schulleitung nach Satz 1 sind schriftlich
festzuhalten. Der Ausgleichsanspruch bleibt bei einem Wechsel der Lehrkraft an eine
andere Schule erhalten. Die Vorschriften über die Vergütung von Mehrarbeit bleiben
unberührt.

Gruß
Nitram
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